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1. Lieferzeitpunkt ist zwingend in der Rechnung anzugeben 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 17.12.2008 entschieden, dass in einer Rechnung der 
Zeitpunkt der Lieferung – außer bei Rechnungen über An- oder Vorauszahlungen – auch dann zwin-
gend anzugeben ist, wenn er mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist. 
 
Für den Vorsteuerabzug ist der Besitz einer nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes ausgestell-
ten Rechnung erforderlich. Danach ist zweifelhaft, ob der Zeitpunkt der Lieferung auch dann anzugeben 
ist, wenn er mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. Der BFH hat die Angabe des 
Zeitpunkts für erforderlich gehalten, weil dies dem Gemeinschaftsrecht entspricht und weil anderenfalls 
für die Finanzverwaltung der Zeitpunkt der Entstehung der Umsatzsteuer und des Rechts auf Vorsteuer-
abzug nicht überprüfbar ist. 
 
 
2. Neues Bilanzrecht verabschiedet 
 
Der Bundesrat hat am 3.4.2009 dem Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) zugestimmt. 
Dadurch werden mittelständische Einzelkaufleute, die für zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre 
bestimmte Schwellenwerte (500.000 € Umsatz und 50.000 € Gewinn pro Geschäftsjahr) nicht über-
schreiten, rückwirkend für das Geschäftsjahr 2008 von der Verpflichtung zur Buchführung, Inventur 
und Bilanzierung nach den handelsrechtlichen Vorschriften befreit. Diese Buchführungserleichterungen 
gelten jedoch weder für Personen- noch für Kapitalgesellschaften. 
 
Für Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH sind aber ebenfalls Befreiungen und Erleichterungen bei 
der Bilanzierung vorgesehen.  
 
Kleine Kapitalgesellschaften brauchen ihren Jahresabschluss nicht von einem Abschlussprüfer prüfen zu 
lassen und müssen nur die Bilanz, nicht aber die Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen. Mittelgroße 
Kapitalgesellschaften können auf eine Reihe von Angaben verzichten, die große Kapitalgesellschaften 
machen müssen, und dürfen Bilanzpositionen zusammenfassen.  
Als klein gelten künftig Kapitalgesellschaften, die nicht mehr als rd. 4,8 Mio. Euro Bilanzsumme (bis-
her rd. 4 Mio. Euro), rd. 9,8 Mio. Euro Umsatzerlöse (bisher rd. 8 Mio. Euro) bzw. 50 Arbeitnehmer im 
Jahresdurchschnitt aufweisen. Von den Kriterien muss eine Kapitalgesellschaft mindestens zwei erfül-
len, um als klein zu gelten. Als mittelgroß gelten künftig solche Kapitalgesellschaften, die nicht mehr 
als rd. 19,2 Mio. Euro Bilanzsumme (bisher rd. 16 Mio. Euro), rd. 38,5 Mio. Euro Umsatzerlöse (bisher 
rd. 32 Mio. Euro) bzw. 250 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt aufweisen. 
 
Die neuen Bilanzierungsregelungen sind verpflichtend für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2010 anzuwenden. 
Sie können freiwillig bereits für den Abschluss 2009 angewendet werden. Die Bilanzierungserleichte-
rungen für kleine und mittelgroße Unternehmen können – soweit dies noch möglich ist – schon für das 
Geschäftsjahr 2008 in Anspruch genommen werden. 
 
 
3. Keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bei Barzahlung  
 
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, die in einem inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden, ermäßigt 
sich die tarifliche Einkommensteuer auf Antrag um 20 %, höchstens 600 € (ab 2009: 1.200 €) der Auf-
wendungen, sofern diese nicht anderweitig abziehbar sind.  
Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat 
und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Handwerkerleistung erfolgt ist. 
 
Mit Urteil vom 20.11.2008 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Barzahlung einer 
Rechnung aus der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen die entsprechenden Aufwendungen von der Steuerermäßigung ausschließt. 
Die in der Vorschrift geforderte bankmäßige Dokumentation des Zahlungsvorgangs ist nach Auffassung 



des BFH eine folgerichtige Ausgestaltung der gesetzgeberischen Zielsetzung, die Schwarzarbeit im 
Privathaushalt zu bekämpfen. 
Mit den gleichen Erwägungen hat der BFH außerdem in einem weiteren Urteil auch bei Barzahlung 
einer Rechnung aus der Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen die Voraussetzungen für eine 
Steuerermäßigung verneint. 
 
 
4. Verfall eines nicht ausgenutzten Steuerermäßigungsbetrags für 

Handwerkerleistungen 
 
Handwerkerleistungen können bei der Einkommensteuerveranlagung – unter weiteren Voraussetzungen 
– steuerlich berücksichtigt werden. 
 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall nahmen Steuerpflichtige Handwerkerleistun-
gen für Renovierungsmaßnahmen in Anspruch. Die geltend gemachte Steuerermäßigung in Höhe von 
600 € (ab 1.1.2009 = bis 1.200 €) wirkte sich steuerlich nicht aus, weil die Einkommensteuer aufgrund 
des zu versteuernden Einkommens auf 0 € festzusetzen war. Sie begehrten deshalb, den steuerlich nicht 
absetzbaren Betrag  – den sog. Anrechnungsüberhang – als negative Einkommensteuer zu erstatten. 
Hilfsweise sollte ein Anrechnungsüberhang festgestellt werden, der in andere Veranlagungszeiträume 
zurück- bzw. vorgetragen werden kann. 
 
Der BFH war der Auffassung, dass die Steuerpflichtigen weder die Erstattung eines solchen Anrech-
nungsüberhangs noch die Feststellung einer rück- oder vortragsfähigen Steuerermäßigung beanspruchen 
können. Es ist gleichheitsrechtlich nicht geboten, die geminderte finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen über die Festsetzung einer Einkommensteuer in Höhe von 0 € hinaus zu berücksichti-
gen. Die weitgehende Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers lässt es auch zu, von einem Rück-  oder 
Vortrag eines ganz oder teilweise nicht ausgenutzten Steuerermäßigungsbetrags abzusehen.  
 
 
5. Bundesfinanzministerium äußert sich zur Besteuerung von Pkw 
 
In zwei Schreiben vom 6.2.2009 und vom 12.3.2009 verfügt das Bundesfinanzministerium die Nicht-
anwendung dreier Urteile des Bundesfinanzhofs mit z. T. weitreichenden Folgen für die Steuerpflichti-
gen. Dazu gehören: 
 
• Vom Arbeitnehmer getragene Zuzahlungen zu den Anschaffungskosten eines Pkw: 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht Zuzahlungen eines Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten eines 
ihm zur privaten Nutzung überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeugs auch dann als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit an, wenn der Nutzungsvorteil nach der 1-%-Regelung 
besteuert wird. Die Rechtsauffassung des Urteils wird von der Finanzverwaltung nicht geteilt. Sie sieht 
in Höhe der selbst getragenen Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten des Kraft-
fahrzeugs keine Werbungskosten, sondern eine Minderung des geldwerten Vorteils. Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten des Kfz können demnach nicht nur im Zahlungsjahr, son-
dern auch in den darauf folgenden Kalenderjahren auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden. Dies 
soll im Vorgriff auf eine entsprechende Änderung der Lohnsteuerrichtlinien in allen offenen Fällen gel-
ten. 
 
• Vom Arbeitnehmer selbst getragene Aufwendungen bei der Überlassung eines betrieblichen 

Kraftfahrzeugs:  
 
Nach Auffassung des BFH gehen bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuchme-
thode in die Gesamtkosten eines Kraftfahrzeugs auch die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Aufwen-
dungen ein. Eine Berücksichtigung der selbst getragenen Aufwendungen als Werbungskosten kommt 
laut BFH bei der 1-%-Regelung dagegen nicht in Betracht, weil bei dieser typisierenden Regelung die 
Höhe des geldwerten Vorteils nicht von den individuellen Kosten abhängt. Auch hier wird die 



Rechtsauffassung des BFH-Urteils hinsichtlich der Fahrtenbuchmethode von der Finanzverwaltung 
nicht geteilt.  
 
• Überlassung von Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte:  
 
Wird der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu privaten 
Fahrten typisierend nach der 1-%-Regelung besteuert, so ist dieser um monatlich 0,03 % des Listenprei-
ses für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu erhöhen, wenn das 
Kraftfahrzeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werden kann.  
Mit Urteil vom 28.8.2008 hatte der BFH entschieden, dass ein Zuschlag von 0,03 % nur vorzunehmen 
ist, wenn der Arbeitnehmer den Dienstwagen tatsächlich für die Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte nutzt. Für eine solche Nutzung besteht ein Anscheinsbeweis, der jedoch durch die Vorlage 
einer Jahresbahnfahrkarte entkräftet werden kann. 
Die Finanzverwaltung lässt dieses positive Urteil nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anwen-
den. Aus „Billigkeitsgründen“ kann der pauschale Nutzungswert auf der Grundlage der Entfernung, die 
mit dem Kraftfahrzeug tatsächlich zurückgelegt worden ist, ermittelt werden, wenn für die restliche 
Teilstrecke z. B. eine auf den Arbeitnehmer ausgestellte Jahresbahnfahrkarte vorgelegt wird. 
 
 
6. Keine pauschal besteuerte „Betriebsveranstaltung“ bei geschlossenem 

Teilnehmerkreis 
 
Eine nur Führungskräften eines Unternehmens vorbehaltene Abendveranstaltung stellt mangels Offen-
heit des Teilnehmerkreises keine zur pauschalen Besteuerung des geldwerten Vorteils berechtigende 
Betriebsveranstaltung dar. 
 
In seiner Entscheidung vom 15.1.2009 zu diesem Thema führt der Bundesfinanzhof zunächst aus, dass 
Betriebsveranstaltungen den Kontakt der Arbeitnehmer untereinander und damit auch das Betriebsklima 
fördern. Sofern die Zuwendungen des Arbeitgebers die Freigrenze von 110 € nicht überschreiten, liegt 
daher aufgrund des eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers kein Arbeitslohn vor. Diese Grenze 
war jedoch im Streitfall erheblich überschritten.  
 
Der BFH bestätigte ferner seine bisherige Rechtsprechung, wonach der Begriff der Betriebsveranstal-
tung nur dann erfüllt ist, wenn die Teilnahme allen Betriebsangehörigen offensteht; die Begrenzung 
des Teilnehmerkreises dürfe sich nicht als Bevorzugung bestimmter Arbeitnehmergruppen erweisen.  
 
Die Pauschalbesteuerung mit einem Durchschnittssteuersatz von 25 % ist darauf angelegt, eine einfache 
und sachgerechte Besteuerung von solchen geldwerten Vorteilen zu ermöglichen, die bei der an der 
Betriebsveranstaltung teilnehmenden Gesamtbelegschaft mit Arbeitnehmern unterschiedlichster Lohn-
gruppen anfallen. Der Steuersatz von 25 % bilde insoweit die „vertikale Beteiligung“ der Belegschaft an 
der Betriebsveranstaltung sach- und realitätsgerecht ab. Bei lediglich Führungskräften vorbehaltenen 
Abendveranstaltungen verfehle der Durchschnittssteuersatz von 25 % jedoch das Prinzip der Besteue-
rung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit. 
 
 
7. Fehlende Besicherung bei Darlehensvertrag zwischen nahen Angehörigen 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind Vertragsverhältnisse zwischen nahen Angehörigen 
steuerrechtlich grundsätzlich dann anzuerkennen, wenn die Verträge bürgerlich-rechtlich wirksam ver-
einbart worden sind und sowohl die Gestaltung als auch die Durchführung dem zwischen Fremden Üb-
lichen entsprechen. An den Beweis des Abschlusses und an den Nachweis der Ernstlichkeit von Ver-
tragsgestaltungen zwischen nahen Angehörigen werden strenge Anforderungen gestellt. Die besonderen 
Anforderungen bilden Beweisanzeichen (Indizien) bei der zu treffenden Entscheidung, ob die streitigen 
Aufwendungen in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Erzielen von Einkünften stehen oder dem 
privaten Bereich zugehören.  



Bei einem Darlehen zwischen nahen Angehörigen wird die Fremdüblichkeit anhand der Verein-
barung über die Laufzeit und Rückzahlbarkeit des Darlehens, der regelmäßigen Entrichtung der 
Zinsen sowie der Darlehensbesicherung geprüft. Einer Darlehensabsicherung kommt – nur für sich 
allein – grundsätzlich keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. 
 
Der Bundesfinanzhof weist jedoch darauf hin, dass vorrangig zu prüfen ist, ob die Darlehensverträge 
nur zum Schein abgeschlossen wurden; insbesondere ob der Darlehensnehmer wirtschaftlich in der Lage 
war, Zins- und Tilgungsleistungen aufzubringen. Ist er wirtschaftlich nicht oder nur schwer in der Lage, 
die Zins- und/oder Tilgungsleistungen zu leisten, kann das ein Beweisanzeichen für das Vorliegen eines 
– steuerlich nicht beachtlichen - Scheingeschäfts sein.  
 
 
8. Fahrten zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten in voller Höhe als 

Werbungskosten absetzbar 
 
Die Kosten eines Arbeitnehmers für die Fahrten zwischen Wohnung und ständig wechselnden Tätig-
keitsstätten sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 18.12.2008 unabhängig von der 
Entfernung (ab dem ersten Kilometer) in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten zu berücksichtigen. 
Der Ansatz einer Entfernungspauschale, die für Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte anzusetzen ist, kommt nach Auffassung des BFH hier nicht zum Tragen. 
 
Im Streitfall hatte das Finanzamt (FA) bei Fahrten des Klägers zu wechselnden Tätigkeitsstätten, die 
weniger als 30 km von seinem Wohnort entfernt lagen, nur die Entfernungspauschale i. H. v. 0,30 € je 
Entfernungskilometer berücksichtigt. Hierbei berief sich das FA auf die ältere Rechtsprechung des BFH, 
wonach die Regelung zur Entfernungspauschale auch auf Fahrten zu ständig wechselnden Tätigkeits-
stätten im Einzugsbereich (sog. 30-km-Grenze) anzuwenden war. 
 
Der BFH stellte klar, dass diese Rechtsprechung aufgrund geänderter Rechtslage überholt ist. Er ver-
deutlichte nochmals, dass die abzugsbeschränkende Regelung (Entfernungspauschale) nicht auf Fahrten 
des Arbeitnehmers zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten angewendet werden kann. Denn solche 
Einsatzstellen sind – anders als eine regelmäßige Arbeitsstätte – nicht auf Dauer und Nachhaltigkeit 
angelegt. Der Arbeitnehmer kann sich folglich nicht auf die immer gleichen Wege einstellen und so auf 
eine Minderung der Wegekosten hinwirken. 
 
 
9. Anrechnung von Erträgen aus Solarstromanlagen auf die Rente 
 
Einkünfte aus dem Betrieb von Solarstromanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, die als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieben gelten, sind voll anrechnungsfähige Beträge im Rahmen der Hinzuver-
dienstgrenze bei der vorgezogenen Altersrente. 
Die Bundesregierung sieht in einer veröffentlichten Bundestagsdrucksache derzeit keinen Grund, Erträ-
ge aus Solarstromanlagen aus der Anrechnung auf vorgezogene Altersrenten herauszunehmen. Sie sieht 
auch keinen Handlungsbedarf dafür, Betreiber einer Solarstromanlage steuerlich besser zu stellen als 
jeden anderen Gewerbetreibenden.  Das verbiete der einkommensteuerliche Grundsatz der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit des Einzelnen, schreibt die Regierung. Für die Anrechnung solcher Ein-
künfte als Hinzuverdienst bei der Rente gelte die volle Parallelität von Einkommensteuer- und Sozial-
versicherungsrecht.  
 
 
10. Unfallkosten jetzt wieder steuerlich absetzbar 
 
Bis 2006 hatte die Entfernungspauschale (Pendlerpauschale) für Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beits-/Betriebsstätte bei 0,30 € je Entfernungskilometer gelegen. Die ab 2007 eingeführte Kürzung hatte 
das Bundesverfassungsgericht für ungültig erklärt. Der Gesetzgeber nutzt nunmehr die Möglichkeit, die 
vorläufige Regelung durch eine verfassungsgemäße Regelung zu ersetzen und die Entfernungspauschale 



aus dem Jahr 2006 wiedereinzuführen, betont allerdings auch, dass eine grundlegende Neuordnung der 
Entfernungspauschale für die Zukunft nicht ausgeschlossen wird. 
Durch die Neuregelung werden Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wie-
der abziehbar, soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag überschreiten. Außerdem 
sind Unfallkosten bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-/Betriebsstätte wieder zusätzlich 
absetzbar.  
 
 
11. Umsatzsteuerrechtliche Behandlung des Legens von Hauswasseranschlüssen 
 
In zwei Urteilen vom 8.10.2008 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das Legen eines 
Hausanschlusses durch ein Wasserversorgungsunternehmen gegen gesondert berechnetes Entgelt als 
eigenständige Leistung dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von zzt. 7 % unterliegt. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Anschlussleistung an den späteren Wasserbezieher oder einen Dritten (z. B. einen Bauun-
ternehmer oder Bauträger) erbracht wird.  
 
Das Bundesfinanzministerium stellt jetzt in einem Schreiben klar: 
 
• Person des leistenden Unternehmers: Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes müssen die 

Hauswasseranschlussleistung und die Wasserbereitstellung durch ein und denselben Unternehmer er-
folgen. 

 
• Bauleistung: Das Verlegen von Hausanschlüssen durch das Vorsorgungsunternehmen stellt eine 

Bauleistung dar, wenn es sich hierbei um eine eigenständige Leistung handelt. Diese Rechtslage wird 
durch die o. g. Rechtsprechung des BFH nicht berührt. Die Entscheidungen des BFH haben aus-
schließlich Bedeutung für Zwecke des ermäßigten Steuersatzes.  

 
• Personenidentität aufseiten des Leistungsempfängers: Eine Personenidentität auf der Empfänger-

seite ist für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nicht notwendig. 
 
• Anschlussbeiträge/Baukostenbeiträge: Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ist allein 

entscheidend, ob die Zahlung ein Entgelt für die Verschaffung der Möglichkeit zum Anschluss an 
das Versorgungsnetz durch den Wasserversorgungsunternehmer ist. Die Bezeichnung bzw. die den 
Bescheid erlassende Behörde ist dabei unerheblich.  

 
• Sonstige Leistungen (Reparatur- und Wartungsleistungen): Reparatur-, Wartungs- und ähnliche 

Leistungen an den Hausanschlüssen durch den Wasserversorger unterliegen dem ermäßigten Steuer-
satz. Dies gilt auch dann, wenn diese Unterhaltungskosten gesondert in Rechnung gestellt werden, da 
diese nicht als selbstständige Hauptleistung beurteilt werden.  

 
• Übergangsregelung: Für vor dem 1.7.2009 ausgeführte Leistungen wird es – auch für Zwecke des 

Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers – nicht beanstandet, wenn sich der leistende Unternehmer 
auf die entgegenstehenden Regelungen beruft. 

 
Anmerkung: Besteht kein Vorsteuerabzugsrecht oder ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, sollte die 
Übergangsregelung nicht akzeptiert und eine Änderung der Rechnung gefordert werden. 
 
 
12. Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten eines gemischt genutzten Gebäudes 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 8.10.2008 entschieden, dass eine Grundstücksgemein-
schaft, die ein Gebäude zum Teil steuerfrei an eine Arztpraxis vermietet und es im Übrigen den Ge-
meinschaftern für private Wohnzwecke überlässt, keinen Anspruch auf Voraussteuerabzug aus den Her-
stellungskosten des Gebäudes hat. 
 



Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft hatte mit Urteil vom 8.5.2003 (Seeling) entschieden, 
dass die beim Erwerb gemischt unternehmerisch und nicht unternehmerisch genutzter Gegenstände 
geschuldete Umsatzsteuer grundsätzlich vollständig und sofort als Vorsteuer abziehbar ist, wenn sich 
der Steuerpflichtige dafür entscheidet, diese Gegenstände seinem Unternehmen zuzuordnen. 
 
Im Urteilsfall (Seeling) hatte die unternehmerische Nutzung des Gebäudes zu steuerpflichtigen Umsät-
zen geführt, sodass die in Rechnung gestellten Leistungen für steuerpflichtige Umsätze verwendet wor-
den waren. Dagegen waren im nunmehr vom BFH entschiedenen Fall sowohl die Vermietung als auch 
die Eigennutzung des Gebäudes durch die Gemeinschafter umsatzsteuerfrei. In einem derartigen Fall 
scheidet nach Auffassung des BFH der Vorsteuerabzug aus, weil dieser sowohl nach deutschem als 
auch nach Gemeinschaftsrecht voraussetzt, dass die Lieferungen und sonstigen Leistungen für steuer-
pflichtige Umsätze verwendet werden.  
 
 
13. Neues Vorsteuervergütungsverfahren ab 2010 bringt wichtige Erleichterungen 
 
Viele deutsche Unternehmer, die in einem anderen EU-Staat betriebliche Ausgaben – z. B. für Kraft-
stoff, Transportmittel, Beherbergung oder verschiedene Dienstleistungen – tätigen, ohne Leistungen 
dort zu erbringen, verzichten häufig darauf, einen Antrag auf die Erstattung der Vorsteuern zu stellen. 
Der Hauptgrund dafür liegt in der Schwierigkeit, sich mit den verschiedenen Bestimmungen in den ein-
zelnen Ländern auseinanderzusetzen. Das bisherige Vorsteuervergütungsverfahren gilt allerdings nur 
noch bis Ende 2009.  
 
Zum 1.1.2010 wird ein neues Vorsteuervergütungsverfahren eingeführt, das verblüffend einfach ist. Der 
Antrag auf Erstattung ist ab dann nicht mehr wie bisher auf Papier, sondern nur noch elektronisch im 
Ansässigkeitsstaat des Unternehmens zu stellen; für deutsche Unternehmen an das Bundeszentralamt für 
Steuern. Die Erstattungssumme für ein Kalenderjahr muss mindestens 50 € betragen. Die Pflicht zur 
Einreichung der Rechnungen im Original entfällt. Rechnungskopien können aber ab einem bestimmten 
Nettobetrag verlangt werden. Der Antrag muss spätestens am 30.9. des auf den Erstattungszeitraum 
folgenden Kalenderjahres vorliegen. Die Vergütung muss grundsätzlich spätestens nach vier Monaten 
und zehn Tagen erfolgen. Wird die Bearbeitungszeit überschritten, ist der Vergütungsbetrag zu verzin-
sen.  
Die neuen Regelungen zur Erstattung der Mehrwertsteuer sind in der Richtlinie 2008/9/EG (sog. „Er-
stattungsrichtlinie EU-Unternehmer“) zusammengefasst. Sie wurden im Rahmen des JStG 2009 ins 
nationale Umsatzsteuerrecht umgesetzt.   
 
 
14. Neues Erbschaftsteuerrecht: Übergangsfrist beachten 
 
Ein Erwerber kann im Fall eines Erwerbs von Todes wegen (nicht bei Schenkung), für den die Erb-
schaftsteuer nach dem 31.12.2006 und vor dem 1.1.2009 entstanden ist, beantragen, dass alle durch das 
Erbschaftsteuerreformgesetz geänderten Vorschriften des Erbschaftsteuer- und Bewertungsgesetzes 
angewendet werden. Die Höhe des persönlichen Freibetrags richtet sich jedoch in diesem Fall nach der 
bis zum 31.12.2008 anzuwendenden Fassung. Es kommen also die alten (niedrigeren) Freibeträge zum 
Tragen. Grundsätzlich werden aber alle durch das Gesetz geänderten oder neu eingeführten sachlichen 
Steuerbefreiungen, insbesondere für Hausrat, die erweiterte Stundung für Betriebsvermögen oder land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen, sowie die geänderten oder neu eingeführten Bewertungsregelungen 
für Grundbesitz, Betriebsvermögen und für nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften berücksich-
tigt. Dies betrifft auch die Steuerbefreiung für selbst genutztes Wohneigentum. 
 
Bei einer Steuerfestsetzung nach dem 31.12.2008 kann der Antrag bis zur formellen Bestandskraft, 
längstens bis zum 30.6.2009, gestellt werden. Ist die Steuer vor dem 1.1.2009 bereits festgesetzt wor-
den, kann ein Antrag innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes, das heißt längstens 
bis zum 30.6.2009, gestellt werden. In diesem Fall kann die Steuerfestsetzung geändert werden. 
 



Das Wahlrecht steht jedem einzelnen Erwerber kraft eigener Rechtstellung zu. Die steuerliche Korres-
pondenz zwischen dem Ansatz beim Berechtigten (z. B. Vermächtnisnehmer) und dem Abzug beim 
Verpflichteten (z. B. Erbe) kann durchbrochen werden. 
 
Anmerkung: Hier gilt zu prüfen, ob das neue oder alte Recht von Vorteil ist. Bitte beachten Sie auch, 
dass eine Festsetzung der Erbschaftsteuer nur auf Antrag geändert werden kann.  
 
 
15. Sofortmeldepflicht für Arbeitgeber gegen Schwarzarbeit wird streng 

gehandhabt 
 
Bestimmte Arbeitgeber müssen seit dem 1.1.2009 neu eingestellte Mitarbeiter sofort – bei ihrer Auf-
nahme – der Sozialversicherung melden. Damit soll die Behauptung erschwert werden, die Arbeit sei 
erst am Tag der Überprüfung aufgenommen worden und eine Meldung damit noch nicht erforderlich. 
Wenn eine Meldung über einen Mitarbeiter bei der Rentenversicherung nicht vorliegt, ist dies ein ein-
deutiges Verdachtsmoment für Schwarzarbeit.  
 
Betroffen sind u. a. folgende Wirtschaftsbereiche: Gaststätten und Beherbergung, Bau, Personenbe-
förderung, Transport und Logistikgewerbe, Spedition, Auf- und Abbau von Messen, Schausteller, 
Forstwirtschaft und (neu aufgenommen) die Fleischereiwirtschaft.  
 
Nach Auffassung der Sozialversicherungsträger genügt eine Meldung am nächsten Werktag der 
gesetzlichen Anforderung nicht! Die Verpflichtung zur Sofortmeldung besteht auch für den Fall, dass 
die Beschäftigung außerhalb der Öffnungszeiten des Steuerberaterbüros erfolgt. Der Gesetzeswortlaut 
sei eindeutig - es sei gerade nicht vorgesehen, dass eine Meldung erst an dem der Beschäftigungsauf-
nahme folgenden Werktag erfolgt. Eine Sofortmeldung kann rund um die Uhr im Internet unter 
http://www.itsg.de und dort unter „sv.net“ gemacht werden. Diese Meldung ersetzt aber nicht das beste-
hende Meldeverfahren. 
 
Grundsätzlich ist auch auf die Pflicht, Personaldokumente (Personalausweis, Pass) mitzuführen und 
vorzulegen, schriftlich hinzuweisen. Sie bleibt aber auf die Branchen, in denen ein erhöhtes Risiko der 
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung besteht, beschränkt. Die Verletzung der Pflichten wird mit 
einem Ordnungsgeld für Arbeitgeber bis zu 1.000 € und für Arbeitnehmer bis zu 5.000 € geahndet.  
 
 
16. Ausgleichszahlung bei Annullierung eines Fluges 
 
Die Verordnung über Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste bestimmt, dass die be-
troffenen Fluggäste im Fall der Annullierung eines Fluges Anspruch auf eine Ausgleichszahlung durch 
das Luftfahrtunternehmen haben, sofern sie nicht hinreichend früh von der Annullierung des Fluges 
informiert werden. 
Ein Luftfahrtunternehmen darf es daher in aller Regel nicht ablehnen, Fluggästen nach der Annullierung 
eines Fluges wegen technischer Probleme des Flugzeugs eine Ausgleichszahlung zu leisten. Es ist aller-
dings dann nicht zu einer solchen Ausgleichszahlung verpflichtet, wenn es nachweisen kann, dass die 
Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. 
 
Die Behebung eines technischen Problems, das auf die fehlerhafte Wartung einer Maschine zurückzu-
führen ist, ist Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens. Folglich stellen 
technische Probleme, die sich bei der Wartung von Flugzeugen zeigen oder infolge einer unterbliebenen 
Wartung auftreten, als solche keine „außergewöhnlichen Umstände“ dar. 
Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass technische Probleme zu „außergewöhnlichen Umständen“ zu 
rechnen sind, soweit sie auf Vorkommnisse zurückzuführen sind, die nicht Teil der normalen Ausübung 
der Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens sind. So verhält es sich z. B. dann, wenn der Hersteller der 
Maschinen oder eine zuständige Behörde entdeckt, dass diese Maschinen mit einem versteckten Fabri-
kationsfehler behaftet sind, der die Flugsicherheit beeinträchtigt. 



 
 
17. Ausschluss eines GmbH-Gesellschafters 
 
Die Satzung einer GmbH kann für den Fall des Ausschlusses eines Gesellschafters durch Gesellschaf-
terbeschluss anordnen, dass der betroffene Gesellschafter seine Gesellschafterstellung mit sofortiger 
Wirkung – also auch schon vor Zahlung seiner Abfindung – verliert. 
 
Der Beschluss über die Einziehung eines Geschäftsanteils ist jedoch dann nichtig, wenn infolge einer 
Unterbilanz bzw. einer darüber hinausgehenden bilanziellen Überschuldung bereits im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung feststeht, dass die Gesellschaft eine geschuldete – sofort fällige – Abfindung nicht aus 
freiem Vermögen aufbringen kann. 
 
 
 
 
  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2009 = 1,62 % 
 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 % 
 1.1. – 30.6.2008 = 3,32 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
-  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
April = 106,8; März = 106,8; Februar = 106,9; Januar = 106,3 
2008: 
Dezember = 106,8; November = 106,5; Oktober = 107,0 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


